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Synopse: Gleichberechtigungsgesetze der Länder und des Bundes 

Bundesverwaltung Baden-Würrtemberg Bayern Berlin 
(2. GleiBG) 

Rerhrsfonn 2. Gleichberechrigungsgesen vom Verwaltungsvorschrift vom Januar Eckpunkre für ein 1 Geset7 vom j 1 12.1990. geändert 
24.6.1994 1987 Gleichscellungsgesetz, vom durch Gesen. 

Ministerrat beschlossen am vom 13.4.199.l 
lnkra/itrntn 1.9.1994 - 28.6.1994 13.1.1991 

1. Gelrungsbereich Beschäftigte des Bundes, der bundes- Landesbehörden, gilt in Kommunen Landesbedienstete, Beschäftigte bei Landesverwaltung. Bc:,irk.s-
unmirrelba.ren Körperschaften, An- nur als Empfehlung landesunmirrelbaren juristischen verwalrungen, Rechnungshof. 
sralren und Srifrungen des öffend. (Ziffer 6.1 .. 6.3.). Personen des öffentl. Rechts, Darenschuczheauftragrcr, Prä.\idt:nt 
Rechts sowie Gerichte des Bundes, Gerichte, kommunale des Abgeordnetenhauses. 
in bunde1;eigener Verwaltung ge· Gebietskörperschaften ( 1.). landesunminclbarc juri,;tische 
führte öffentl. Unternehmen einschl. Personen des öffentlichen Recht!\ 
sonstiger Betriebsverwaltungen (§ 1). 
(Art. 1 § 1). 

II. Frauenfordernde 
Personalplanung 

·-
/. Frauenforderp/an Wird von Dienststelle alle 3 Jahre - „Gleichscellungskonzept" wird für Ist für 6 Jahre zu erstellen. 

erstellt, jährliche Anpassung. Enthält jeweils 3 Jahre erstellt, enthält Anpassung nach:! Jahren. muf;: 
verbindliche Zielvorgaben innerhalb Zielvorgaben zur Erhöhung des Zielquoren enthalten (§ 4). 

eines zeitlichen Stufenplans. ist Frauenanteils und Initiativen zur 

1 

innerhalb der Dienststelle zu Verbesserung der Chanccngleichcic 
veröffendi<.:hen. Nichrumsen.ung ist durch strukturelle Maßnahmen: 
zu begründen und nächsthöherer Nichtverwirklichung des Gleich-
Dienststelle mirz.ureilen. stellungskonzeprs muß begründet 
(Art. 1 § 4. auch § 2). und veröffentlich werden. (3.1.). 

-
2. Eiwrellun'l 

-
a) Ausschreihung Ansprache beider Geschlechter. Ansprache beider Geschlechter. Es Gezielte Ansprache von Frauen, Ansprache beider Geschlechter: 

Auch Leimngsstellen sind in Teilzeit muß deutlich werden, daß Frauen insbesondere bei Unrerrepräsencanz. öffentlich ober h,1lb A '!. 
auszuschreiben, wenn keine die gleichen Chancen haben wie H inwci.!i auf Möglichkeit zur Aufforderung 1u Frauenbewer-
zwingenden dienstlichen Belange Männer (Ziffer 1 ). Teilzeitbeschäftigung auch in bungen. sofern Verpflichtung 1.ur 
entgegenstehen (Art. 1 § 6). Leitungsfunktionen (3.2). Erhöhung des Frauenanteils(§ 51. 

b) Vorsul/1mg,gespräch - - - Bei Unterrepr.isenran1. ,incl alle.: 

Bewerberinnen oder mindcsrcn, 
50% Frauen cinzuladt:n (§ 6). 

c) Auswahlentscheidung Sind weniger Frauen als Männer in Frauen sollen unrer Berück- Erhöhung des Frauenanteils bei Bevor1.ugung bei gleichwertiger 
einem Bereich beschäftigt, ist der sichtigung des Leistungsprinzips bei deutlicher Unrerrepräsenranz nach Qualifikarion. Berücksichtigung \"on 
Anteil nach Maßgabe der verbind- Unrerrepräsencanz deutlich stärker Maßgabe des Gleichstellungs- Familienarbeu bei 
liehen Zielvorgaben unter Berück- berücksichtige werden als Männer konzeprs und des Wircschaftlichkcils- Qualifikationsurrt:il. Keine 
sichrigung von Eignung und Lei- (Ziffer 2.1 ). gebotes .!iowie unrer Beachtung des Benachteiligung durch \"Orherigc 
srung sowohl bei Neubeserzung als Vorrangs von Eignung, Leistung, Beurlaubung, Teilzeitbeschäftigur.~. 
auch bei Beförderung zu erhöhen. dienst-, tarif- und sonstiger Lebensalter, Familienstand und 
Keine nachteilige Eignungsbeurcei- rechtlicher Vorschriften (3.3). vermutete künftige familiäre 
lung wegen Ausfallzeiten durch Belastungen (§ 8). 
Familienpnichtcn (Art. 1 § 7). 

3. Bdordmm1, vgl. 2c vgl. 2c (Ziffer 2.2) vgl. 2.c vgl. 2c -
4. Ausbildung Zu ihrer „Berufsbildung Stärkere Berücksichtigung von - Mindestens 50% der PIJt1.e an 

Beschäftigte" fallen unter den Frauen bei Unterrepräsentanz (Ziffer Fr\uen. wiederholte Ausschreibung. 
Beschäftigten begriff (An. 1 § 3). 2.1). bevor1ugte Cbernahme (§ -). 

Ausbildungsplätze sind im 
Frauenförderplan zu berücksichtigen 
(Art. 1 § 7). -

5. Fonbildung Frauen sind emsprechend ihrem Angebote sollen Frauen ansprechen Berücksichtigung von Frauen Bevorzugung von Frauen bei 
Anteil an Zielgruppen zu und auch für Frauen mir Familie entsprechend ihrem Anteil an der Veranstaltungen, die höher 
berücksichrigen. Beschäftigten mit und Teil,.eirbeschäftigte wgänglich Zielgruppe der Fortbildung. Bei qualifi,ieren; soll zeitlich auch für 
Familienpflichten ist Teilnhame zu sein, bei Bedarf Kinderbetreuung lkdarf Kursangebote vornehmlich Frauen mit Familie zugänglich 'il .. ·in 
ermöglichen, Kinderbetreuung soll (Ziffer 4). für Frauen (neue Technologien, wenn möglich während der 
angeboten werden. Kursangebot für Führungspraxis, Argumentations- Arbeitszeit, Kom:nersranung für 
beruflichen Aufstieg und training). Ermöglichung der Kinderbetreuung bis 9 Jahre(§ ll 1. 

Wiedereinsrieg. Thematisierung der Teilnahme für Teilzeitbeschäftigte 
Gleichberechtigung in Kursen für und solche mir Familienpf1ichren. 
Personalveranrwordiche und Kurse für den beruflichen Aufstieg 
Vorgesetze, mehr Lehrgangs- insbesondere für Beschäfrigre aus 
leiterinnen (Art. 1 § 8). unceren Einkommensgruppen. 

Erleichterung des Wiedereinstiegs 
für Beurlaubte. Gleichstellung als 
Forrbildungsrhema, verstärkte 

Gewinnung von Lehrgangs-
leiterinnen (3.4). 
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1 

Brandenburg Bremen Hamburg Hessen 

Rerhtsfonn Landesgleichsrellungsgeser, Gesetz vom 20.1 1 1990 Geser, vom 19.3.1991 ( ;csct7 \Om 21 .12.199.l; <la7ll 
\'0111 4 . ..,.1994 Ven.valtung,vor,chriti:cn v. 1.8.199,1 

lnkrt1fi1reten 6.7.1994 30.11.1990 1.4.1991 jl.12.1993 

1. Geltungsbereich Landesverwaltung, der Aufsicht des Verv.,ahungcn des Landes Bremen Beschäftig1e des Landes Hamburg, Lande!.>ven...,alrung, \'cn.vahung de!.> 
Llndes unterstehende Körperschaf- und der Sradcgemeindcn Bremen landesunminelbare juristische Hcss. L111dragcs, Dacenschut?hcauf--
ren, Anstahcn. Stiftungen des und Bremerhaven, somrige nicht Personen des öffentlichen Re<.:hc:,, cragrer. Rechnungshof. Gerichte. 

1 

öffentlichen Rechts sowie Eigenbc- bundcsunminelbare juristische gilt nich, für NDR, öffenrl. Gemeinden und Ccmcindcverbän-
triebe, Krankenhäuser, Gemeinden, Personen des öffentlichen Rechts. Bausparkasse Hamburg und de. kommmunale Zweckverbände, 
Ämter, Landkreise und sonstige der Gerichte(§ 2). Hochschulen (§ 2). Landes\\ohlfahrrsverband Hessen, 

1 Aufsicht der Cemeinden, Ämrer und Umlandvcrband Frankfurt, lande~-
Landkrei.st.· unterstehende Stellen, unmittelbare juristi,che Pcrsonc..·n 
Osrdcut~cher Rundfunk, nicht aber des öffemlichcn Rcx:hrs mit 20 oder 

1 Hochschulen (§ 2). mehr Beschäfiigten. HR (§ 2) 
1 

II. Frauenförderndt! 
Personalplanung 

-
/. Fr11ue1~/orderp!t111 Wird in Dienststellen mir > 20 lsr mit Zielvorgaben und Zeit- Jede Dienststelle, die Personalrat Ist in Dicnststellenn mit> 20 

Beschäfiigten für 4 Jahre ersicllt. rahmen 1.u erstellen und der wählt, hat hauenforderplan mit Beschäftigten für 6 Jahre zu 
Anpassung nach 2 Jahren. Zielquote Zentralstelle für die Gleichstellung Zeitrahmen und Zielvorgaben zu erstellen, Anpassung nach 2 Jahren 
bzgl. Einstellungen und Beförderun- zur Srellungnahme vorzulegen (§ 6). ersrellen. VorlagepAicht bei der für möglich(§ 2). Enthält Zielquote 

1 gen auf der Basis einer Analyse der Gleichstellung zmrändigen Behörde bezügl. Finsrellung und Beförderung 
Beschäfiigtensrruktur (§ 6). Wird (§ 4). für jeweils 2 Jahre. Abweichung von 
,·on Gleichstellungsbeauftragter und der Zielquote ist zusrimmungs-
Diensrsrellenleirung (Landesdienst) bedürftig. Emhälr Maßnahmen rnr 
b1w. Personalverantworrlichen Aufwertung von überwiegend mir 
(Kommune) erstellt(§ 5). Fnth,ilt hauen hcserzrcn Arheitsplärzen und 
,\faßnahmen 1ur Verbesserung der zur U mgcsralmng von übcr.\:icgend 
Arbeitsbedingungen und AuF.,.,er- mir Männern beserLren Arheus-
rung ,·011 haucnti.itigkeiten: Bei pl,irzen (§§ 4. 5). Pflicht 7llr Vorlage 
Ni<.:hterfüllung entscheidet übergc- bei unterschiedlichen Stellen (§ 6). 
ordncre Dicnsrsrclle über jede Ein-

stellung oder Beförderung eines 
Mannes(§(,). 

2. EimullunJ!. 

11) Aw.;r/1reib1mgm Öffentlich bei weiblicher Umerrc- Beide Geschlechrer ansprechen, bei Ansprache von Frauen, Himo,·eis auf Öffentlich bei l.Jnterreprisentanz. 
präscnCJ111: besondere Auff()rderung Untt:rrepräsencanz Ansprache von Bevor,ugung bei Unrerrepräscncam, Auffordemng zu Frauenbewerhun-
an Frauen; Hinwci, ,rnfTcilbarkcit Frauen(§ 7). StatisrikpAichr (§ 10). gen, Hinwei'i auf ,\1öglichkcir ,ur 
der Srdle, ,lllch hei l.citungsJuf• Teilzeitarbeit und \'erpflichrung ,ur 
gahcn. Auf \'erlangen <lcr Clcich- Erhöhung <lt', haucnanccih,. wieder-
c;tellungsheauftragten wiederholre holte Ausschreibung auf Verlangen 
Ausschreibung(§ 7). - der Frauenbeauftragten(§ 8). 

b) i'orstellung_fgespriirh Bei l'mem:präsenram. sind bei Frage nach Schwangerschaft Bei Unrerreprä.'.entanz -.ind bei 
entsprechender Qualifikation alle unzulässig(§ 7). enrsprechc:nder Qualifik.11ion .11lc 
Bewcrherinnen oder mind. '>0% Be,vcrhcrinncn oder miml. 50°0 
Frauen ein7llladen (§ 8). Fragen Frauen einzuladen. hagen nJLh 
nach Schw,rngerschafr und Bewälri- Schwangerschaft und Gewi.ihrlc1-
gung der F,unilicnarbeit ,;;ind srung der Kinderbetreuung ,;;ind 
unnilässig. Entscheidungsquote, Bevorzugung unzulässig(§ 9). 

c) Ausu•aMenrsd,eidung Verbindliche Zielvorgaben gem. Bei Unterrepräsentanz Bevorwgung ,·on Frauen bei gleichwertiger Verb,n<lliche Zielvorgaben. uhcr 
Clcicbtdlungsplan. Famili:tre bei gleichwertiger Qualifikation, Qualifikation (§ 6). 50°10 der Stellen sind mit Frauen 1u 

Sachverhalte dürfen nicht nachteilig. Berücksichtigung von Familienarbeit Berücksichtigung von Familienarbeit bcserzcn, begründete Au<,nahmcn 
Familicnarbei1 muß positiv beim Qualifikationsurreil (§ 4). beim Qualifikationsurreil (§ 9). , sind möglich (§ 5). Berücksich1i-
berücksichtigt werden bei der gung \'Oll Familienarbeit hei Qualifi-
Qualifikauonsheurreilung (§ 9). kationsurteil. keine Benachteiligung 

durch vorherige Beurlaubung und 

Teilzeitbeschäftigung. Bc-.chrän-
kung bzw. Ausschluß bestimmter 
Hilfskriterien(§ 10). 

., Re(orderun.'( vgl. 2c vgl. 2c vgl. 2c, (§ 7) vgl. 2c 

·/. '1u,bild1111g Bei weiblic.her Unterrepräsentanz Mindestens 50% der Plätte an Bevormgung gecignerer Mindestens 50°,o der Plär1.c an rr,HJ-

Platzvergabe mind. LUr Hälfte an hauen. außer bei Bewerberinnen bis 5090, gilt nichc en, auch für Qualifik.uions~tdlcn im 
Frauen (§ 10). Ausbildungsplätzen mit für Ambildungsgänge mit Staats- Hochschulbereich, gilr beding1 brn. 

Staatsmonopol (§ 3). monopol (§ 'i). nicht für Ausbildung\giingc mic 

~ 

Staarsmonopol (§§ 5 (~), ~1. 

'i. Forrbilrlung ~1öglichsr die Hälfre der Pläne an Gezielte Angebote an Frauen, auch lsc mi1 10% Frauen zu besetzen, Unterrichtseinheiten zum HCIC, 
Frauen. Veranstalrungen für Frauen 1.ur C'hernahme höherwertiger wenn der Anteil von Frauen an der spezielle Angebote rnr 
zur Übernahme höhef\verriger Aufgaben, Thematisierung der Zielgruppe dies zuläßt. Teilnahme Weiterqualifikation fur rraucn. 
Tä1igkeiten. Ermöglichung der Gleichberechtigung. mehr von Beschäftigten mit Familie soll generell 50°0 der Plät1.e für h:iucn, 
Teilnahme für Beschäftigte mit Referentinnen, Vereinbarkeit mit ermöglicht werden, Gleichstellung Kostenerstattung für 
Familicnpflichren und T eilzeitbe- Familienarbei1 (§ 9). ist in Führungsseminaren zu Kmderberreuung bis 12 J.,hrc (§ 1 1). 
schäfogung. Unterrichtseinheiten thematisieren (§ 11 ). 
zur Umsetzung dieses Gesetzes. 1 

1 

Verstärkter EimarL \"On 

1 1 Dozentinnen (§ 11 ). 
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Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz 

Rechtsform Gleichsrellungsgeserz vom 18.2.1994 Gleichberechrigungsgeserz Frauenforderunge.5etz v. 31 10.1989; Ent\vurf eines Landesgleichsrellungs-
vom 15.6.1994 Frauenförderungskonzept, novellien geseczes, vom Ministerrat beschlos-

arn9.11.1993 sen und zur Anhörung freigegeben. 
lnkrafirreten 10.3.1994 1.7.1994 1.12.1989 -

1. Gelrungsbereich Landesverwaltung, landesunmicrel- Landes-, Kreis- und Gemeinde- Beschäftigte des Landes, der Gemein-
bare öffenrlich-rechrliche Körper- verwalmngen, Gerichte, Hoch- den, der Gemeindeverbände und 
schaften, Ansralren und Stiftungen, schulen, Schulen, landesunmirtel- sonstiger der Aufsicht de.s Landes 
Gerichre (§ 1). bare jurisr. Personen d. äffend. unterstehende Körperschaften, An-

Rechts mir 30 oder mehr sralren und Srifrungen des öffenrl. 
Beschäfrigren (§ 2). Rechts und Universitären 

(An II (1), (3) FFG) 

II. Frauen fördernde 
Personalolanune. 

/. Frauenforderplan Wird von jeder Einrichtung, für die Dienststelle erstellt für 6 Jahre auf lsr auFrnsrellen (7. FFK). 
Personalvertretung zu wählen isr. der Basis einer Analyse der 
unter Mitwirkung der Gleichsrel- Beschäfcigrenstruktur einen 
lungsbeauftragren (§ 12 (5)) für 6 Srufenplan mir Maßnahmen zur 
Jahre erstellt. Anpassung alle 2 Erhöhung des Frauenanreils. 
Jahre. Ergebnisquote. Enthält Verbindliche Zielquore (§§ 4, 5). 
außerdem Maßnahmen zur 

Verbesserung der 
Arbeirsbedingungen (§ 3). 

2. EinsrellunJ! 

a) Ausschreibung Geschlechtsneuffale Form. Sofern Bei weiblicher Unrerrepräsenranz Männliche und weibliche Form, bei 

nach Gleichsrellungsfordcrplan Er- intern und öffendich, gezielte Unrerrepräsenranz Ansprache v. 
höhung des Frauenanteils erwünscht Ansprache von Frauen, Hinweis auf Frauen. Ausschreibungspflicht bei 
ist, ist darauf hinzuweisen. Auch Lei- Teilzeirmöglichkeir (§ 7). Unrerrepräsenranz (1.1 FFK). 
rungsaufgaben sind in Teilzeitform 
auszuschreiben. Srarisrikpflichr (§ 4). 

b) Vomellungsgespräch - Bei weiblicher Unterrepräsentanz -
Einladung von mindestens 50% 

Frauen. Fragen nach Familicnpb-
nung und Sicherstellung der Kin-
derberreuung sind unzulässig(§ 8). 

c) Auswahlenrscheidung Frauen sind im Rahmen des Bevorzugung bei gleicher Qualifi- Frauen sind mind. entsprechend ih-
Förderplans zu berücksichtigen (§ 5 karion solange, bis Frauen mind. rem Anteil an qualifizierten Bewer-
(1)). Es isr dem Rech, der 50% jeder Vergütungsgruppe aus- bungen in die Auswahl einzubezie-
Geschlechter auf Gleichsrellung im machen (§ 5). In Familienarbeit er- hen ( 1.2 FFK). Bei Umerrepräsenr-
Erwerbsleben Rechnung zu tragen worbene Fähigkeiten finden positive anz Bevorzugung von Frauen bei 
(§ 5 (3)) Berücksichtigung. Teilzeitbeschäf- gleichwertiger Qualifikation, Einzel-

tigung und Beurlaubung dürfen fallgerechrigkeir (Arr. 1 ( 1.) und 11 
nicht zum Nachreil gereichen (§ 9). (2.) FFG). 

3. Beforderung vgl. 2c vgl. 2c vgl. 2c (Art. 1 (2.)). Schaffung von 

Aufsriegsmöglichkeiren f. Schreib-
kräfre u.ä. (1 3 FFK). 

4. Ausbildung vgl. 2c 50% der Plätze an Bewerberinnen. vgl. 2c, (Art. 11 (2) FFG). 

Gilr nicht für Ausbildungen, die Maßnahmen zur Hebung des 
auch außerhalb des öffenrl. Diensrcs Frauenanteils auf 50% bei 

ausgeübt werden und für die auss- Unrerrepräsenranz (1.4 FFK). 
' chließlich im öffenrl. Dienst ausge-

bildet wird. Offend. Ausschreibung. 

Bei zuletzt weniger als 20% weib-

licher Bewerbungen soll öffentl. 
geworben werden, um Frauenanreil 
zu erhöhen (§ 6). 

5 Fortbildung Vorgesetzte sollen Frauen auf Frauenrelevante Themen sind Gleichstellung ist zu rhemacisieren, 
Maßnahmen für das berufliche Fort- Bestandteil von Maßnahmen vor allem für Vorgesetzte und Perso-
kommen aufmerksam machen und insbesondere für Führungskräfte nalveranrwonliche. Verstärkter Ein-
deren Teilnahme emsprechcnd und Personalzusrändige. satz von Lehrgangsleiterinnen. Er-
Gleichstel!ungsfördcrplan ermög- Veranstaltungen für Frauen zur leichterung der Teilnahme für Be-
liehen. Entsprechendes gilt für Übernahme höher.verriger Stellen. schäfrigre mit Familienpflichten. 
Veranstalcungen, die zur Über- Mehr Lehrgangsleirerinnen (§ 10). Qualifizierung von Schreibkräften 
nahme höhef'\verriger Positionen zur Übernahme höhef'\verriger Tätig-
qualifizieren. ,,Frauendiskrimi- keiren (4. FFK). 
nierung" und „Frauenförderung" 

werden in Veranstaltungen rhema-
tisierr, insbesondere in solchen für 
Führungskräfte, Mehr Lehrgangs-

leirerinnen. Auch Beschäftigten mit 

Familienpflichten und Teilzeit-
beschäfogren soll Teilnahme 
ermöglicht werden(§ 6). 
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Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein 

Rechtsjönn Gesetz wr Förderung von Frauen Sächsisches Frauenförderungsgesetz Frauenförderungsgesetz vom Gleichscellungsgcserzenrv,urf, am 
und zur Änderung sonstiger dienst- vom .31 . .3.1994 7.12.1993 12.4.1994 vom Kabinen beschlossen 
rechtlicher Vorschriften \'. 10.5.1989 

lnkrr1{rrreren 7.7.1989 21.4.1994 14.12199.3 voraussichtlich Ende 1994 

1. Geltungsbereich Alle dem Saarländischen Beamten- Behörden, Gerichte und sonstige Landesverwahung, kommunale Land, Gemeinden. Kreise, Ämter, 
geser1, und Richtergesetz Untersee- äffend. recht!. organisierce Gebietskörperschaften, der Aufsiehe alle der Aufsichr des Landes 
henden, Arbeimehmcrinnen und Einrichtungen des Landes, des Landes unterstehende unterstehenden Körperschafi:cn des 
weibl. Auszubildende des Landes, kommunale Träger der Körperschafren, Ansralten und öffentlichen Rechrs ohne 
der Gemeinden. Gemeindeverbände Selbstverwaltung, sonstige der Stifrungen des öffentlichen Rechts. Gebietshoheit, rechtsfähige 
und sonstiger, der Aufsiehe des Aufsicht des Landes unterstehende Gerichtsbereich nur insoweir. als Ansralren, Stiftungen des 
Landes unterstehender Körperschaf jurisitische Personen(§ 1 ). Richtergesetze nicht anderes öffentlichen Rechts(§ 2). 
ten. An..,talten und Stiftungen des bestimmen (§ 2). 

öffencl. Rechts (An. 1, 2, 2a). 

II. Frauen fördernde 

Personalplanune. 

/. Fmuenforderp&m - Ist von jeder einen Stellenplan be- Oberste Landesbehörden und -
wirrschafrenden Dienststelle für 4 Regierungspräsidien erstellen für 

Jalire zu erstellen, Anpassung nach 2 ihre Geschäftsbereiche unter 

Jahren. Enthält auf der Basis einer Mirwirkung der Frauenbeauftragten 

statistischen Ist-Analyse Maßnah- einen Frauenförderplan und 

men zur Erhöhung des Frauenanteils schreiben ihn alle 2 Jahre fon (§ 20). 

im Rahmen von Zielvorgaben und 

zciclichem Srufenplan. Nichterfül-

lung isr zu begründen und in Dienst-

stelle ,.u veröffentlichen (§§ 4, 5). 

] E1mrellu11'l 

a) Aussdm•ihung - Ansprache beider Geschlechter(§ 6). Frauen sollen besonders Freie Arheicsplätzc i.S. des Gcscrzes 

angesprochen werden (§ 3). mit weiblicher Unterrepräsentanz 

sind mind. dienscscellenübergrcifend 

auszuschreiben, fi.ihrungsposirionen 

öffentlich. Männer und Frauen sind 

gleichermaßen anwsprcchcn. Hin-

weis auf Bevorzugung von Fr,lllen 

bei gleicher Eignung(§ 7) und der 
Möglichkeit zu Teil,eiiarbeit (§ 11). 

h) l 'orsu//u11g,gespräch - Bei wcibl. Unrerrcpräsenranz sollen Geeignete Bewerberinnen sind -
alle geeigneten Bewerberinnen einge- grundsätzlich einzuladen (§ 4 ( 1 )). 

laden werden. Fragen nach Schwan-

gerschafr und Bewältigung der Fa-

~ 
milienaufgaben sind unzulässig(§ 7). 

c) 1/wu11i/1/,,11tstheiclrmg Beamtinnen sind bc.i Einstellungen Bei weiblicher Unterrepräsentanz ist Sind ein Bewerber und eine Entscheidungsquote: Bei gleicher 
und Beförderungen mind. der Frauenanreil nach Maßgabe der Bewerberin in gleicher Weise Eignung sind Frauen bei Unter-
enrsprcchend ihrem Anteil an gleich Zielvorgaben des Frauenförderplans geeignet, gilt die Unrerrepräsenranz repräsenranz. vorrangig einzustellen 
geeigneten Bewerbern zu zu erhöhen. Erfahrungen aus von Frauen als ein Auswahlkrirerium (§ 4). Qualifikation ist ausschließ-
berücksichtigen, sofCrn nicht in der Ehrenamt und Familienarbcir sind (§ 4 (2)). Bestehende oder geplanre lieh an arbeirsplarzrelevamen Merk-
Person eines Mitbewerbers liegende bei der Eignungsbeurreilung Schwangerschaft darf nicht zu malen zu messen. Familienstand 
Gründe überwiegen (Arr. l, 3.). Bei einzubeziehen (§ 8). Ausschluß führen (§ 4 (3)). und die Möglichkeit einer Schwan-
Ange..,lclln:n und Arbeiterinnen gilt gerschaft dürfen nicht zum Nachteil 
Emspn:chcndes auch für die gereichen(§ 8). Höchsraltcr5grcnzen 
Vergabe von Ausbildungsplätzen erhöhen sich durch Familienarbeir 
(Arr. 2a. § 2). ' um 4 bis max. 8 Jahre bis zum 'i0. 

Lebensjahr(§ 9). 

3 B,fordm111g "gl. 2c Entspr. § 4 (2) gilt bei gleicher Eig- vgl. 2c (§ 5) 

nung die Unterrepräsentanz v. Frau-
en als ein Auswahlkriterium(§ 5). 

·l. Ausbildu11g vgl. 2c Im Ausschreibungsrcxt sind Frauen Enrscheidungsquore: Bei gleicher Eig-

anzusprechen. Unterrepräsenranz nung haben bei d. Vergabe von Aus-

von Frauen isr ein Auswahlkriterium bildungsplätzen bei weiblicher Unter-
(§ 6) repräsentanz Frauen Vorrang. Au~-

nahmc: Die Ausbildung ist \'oraus-

serzung f Ausübung eines 8crnE auch 
außerhalb d. öffcnclichcn Dienstes (§3). 

'j_ FOnbildung Frauen mind. enrprechend ihrem Frauen ist Gelegenheit zu geben, Frauen und Männer sind rn 
Anteil an der Zielgruppe. gleiche sich im Interesse ihrer bcrufl. Quali- gleichen Teilen rnzulassen. hauen 

Möglichkeiten für Beschäftigte in fikarion weiterzubilden. Verstärkter mind. enrsprccht:nd ihre-111 Anreil an 

T eilzeir und mit Familienpflichten, Einsatz von Lehrgangsleiterinnen. Ocr Bewerbungen. Bei turnusnüßig nur 

Angebot von Kinderberreuung. Gleichsrellungsauftrag soll insbes. b. einem PlarL alternierend .111 einen 

1 

Thematisierung von Frauen- Vcranscalcungen für leitende Beschäf- Mann und eine Frau. Bei einmaliger 

Förderung, insbes. für leitende. tigre u. Personalräte thematisiert wer- Veranstaltung mit nur I Platz 
mehr Lehrgangslcirerinnen (§ 9). den. Maßnahmen sind so anzubieten, Losentscheid(§ 10). 

1 

daß Beschäftigte mir Familienaufga-

ben und Tcilzeitbeschäftigte daran 

teilnehmen können. 
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Bundesverwaltung 

(2. GleiBG) 
Baden-Württemberg 

25 

Bayern Berlin 

III. Arbeitsbedineungen f------~~~---1--------------+-------------+---------------+-------------
/. Ftlmiliengerechu, 

Arbeitszeit und 

Beurlaubung 

2. Teilzeit 

J. Sexuell,, Br/iisrigung 

IV. Kontrolle 

1. FraurnbMu{tmf?Je 

a) \'(~1hl. ßt'stellung und 

diemrlid,e .Stellung 

b) Aufgaben und Re,hre 

2. Berichte 

3. Sonstiges 

V. Frauenförderung in der 

Privanvirtschaft 

1 

lm Rahmen gcsetzl. Regelungen und 

dienst!. Möglichkeiten sind im Ein­

zelfall Beschäftigten mir Familien­

pflichten geänderre tägliche und wö­

chentliche Arbeitszeiten einzuräu­

men (Art. 1 § 9). Beurlauhrcn wird 

Komakr zum Rr:ruf und Wicdcrein­

srieg erleichrt.·rt. Angebote von J-=orr­

bildungsmaRnahmen sowie Urlaubs­

u. Krankheits\'ertrctungen (An.! § 11 ). 

Umer Berücksichugung dienstlicher 

Möglichkeiten sowie des Bedarfs ist 

ausreichendes Angebm an Tcilzeit­

srellen. auch in Leitungsfunktionen. 

1u sch.J.ffen. Tcil1,eirbeschäfrigre, die 

VollzeirbeschJftigung anstreben. \ol­

len unter ßeac.:htung von Eignung 

etc.:. ,·orrangig herüt.ksichrigc ,,trden 

(Art. 1 § 10). D.irfberufl. l·nrrkom­

mcn nicht he1..·inrrächrigen. Lnrcr­

,;chicdliche Beh:i.ndlung gegenüber 
\'0ll1eithe<i(h;H(igtcn nur, wenn sach­

lich gercchtfcnig, (An. 1 § 1 n 

Eigenes Geset'1 l.lllll Schur,. der Be­

schäftigten vor ,;;exueller Belästigung 
am Arbeir.spl:1t1 (Arr. 10). 

In jeder Diemc,;;cclle ah 200 Rc,clüf­

tigten enrwedl'r n,Kh Au,.schrl'ibung 

oder \X'ahl durch weibliche Bt:schjf­

rigre für 3 Jahre w hc.stcllen (An. 1 

§ 1 5). Der Dit:mtMellenleirung zuge­

ordnet. \X'ei ... ung:,,frci. Freistdlung in 

rrfordt'rlichcm Umfang (An. 1 § 

IG). 

ÜberwJ.chr \'oll1ug diese\ Cl.'.scm.:s. 

Ist insbesondere ;rn smialcn, organi,;1-

rorischcn und Per,ona!.111gclcgc:nhci­

ten frühzeitig w beteiligen. Keine 

Behinderung und Benachteiligung. 

Unmirrdhari.:., Vortrags- und Bean­

standungsrccht bt.:i der Dienst<irdlcn­

brung. Bei ßt_-;rn..,randung enrschei­

dcr Dienst\telle erneut, hei nachge­

ordneter Dien„rsrelle kann Frauenbc­

aufrragcc die nächsthöhere l)ienststel­

le um rechtliche Sccllungn.ihme bit­

ten und diese in ihrer Dienststelle be­
kannrgehcn (Arr. 1 §§ 1-- 19). 

Bundesregierung legt dem Bundt·s­

rag alle 3 Jahre einen Erfahrungshe­
richr vor (Arr. 1 § 14). 

Teilzeit, Gleirzeir und andere 

Möglichkeiten der besseren Ver­

einbarkeit von Beruf und Familie 

sind zu nutzen. Anträge auf Beur­

laubung aus familiären Gründen ist 

möglichst zu entsprechen (Ziffer 3). 

Beurlaubten soll Wiedereinstieg 

erleichterr werden; Unterrichtung 

über Fortbildungsangebote, Angcbm 

von Vertretung (Ziffer 5). 

Alle l\löglichkeiren sind w nurn.:n, 

auch in gehobenen I--=unktionen 
(Ziffer .l). 

Alle:! Jahre gehen ßewerhersnristi­

ken an zuständige ohcrste Lande<iht·­
hörden (Ziffer 2.4). Sozi:i.lministeri­

um herichtet dem Ministcrr,u alle 2 
Jahre (Ziffer G.2). 

1 Arrikelg<:sctz; FrauenfordL"rgcscr1. 1 langfristig ist paritätische 
(Are. 1 ). Besclüfrigtcnsdrnt1.gl'\. Gremit·nbcscr1.ung .1111mrrebcn 
(An. 1 O), Bundesgremicnbc.setzungs- (Ziffl.'r 2 . .)). 

ge::.. (Are. ! 1 ); ~rndert Bun<lesbcam-

1 

renges. (An. 2). ßeamrcnrcchrsrJh­

menges. (An .. "'>), Dcursches Rii:.:hter­

ges.(Arr. 4), ßctriebs,·erfossung'.'.>gt'.s. 

(Art. 5), Bundc..,ptrsonaln:nrecungs-

l
sges. (Art. 6). BCB § 61 Ja und b 

(Art.-), Arbeirsgerichrsge,. (Art. 8). 

l-
1 

Flexible Gestaltung der Arbeirszei1 

für Beschäftigte mir Familicn­

pflichren im Einklang mir recht­

lichen Möglichkeiten und dienst­

lichen Belangen (3.5). Fortbildungs­

und Verrrerungsangeborc für 

ßeurlauhre (3.7). 

Ausreichendes Angebot auch in Lei­

tungsfunktionen. Vorrangigt Berück­

sichtigung von Teilzeirbeschäftigren 

unter Bcachrung von Eignung. Befä­

higung und fachlicher Leistung bei 

Beseu.ung von Vollzeit.stellen. Vorbe­

haltlich geserzl. Einschränkungen 
W'iedereimtellung \"On wc:gen F .unili­

cnpflichrcn :i.usge.schiedcnen Beschäf­

tigten (3.6). Keine Beeinträchtigung 

des bcrufl. Forrkommens, unrer­

schiedl. Behandlung gegenüber Voll­

zeirbeschäfrigcen nur, wenn sachlich 

gerechrfcrrigr (3.8). 

ße'.'.>ttllung von Glcichstcllung.sbeauf• 

rragtrn „nebst Verrrerung" in „noch 

näher :w bestimmenden Dicnsrscel­

len·', kommunalen Gebietskörper 

.schafren „ab einer noch zu bestim­

menden Größe", bei Lrndkreisen 

und kreisfreien Städten für 3 J.1hre 

(4.). Der Dienststellenleirung zuge­

ordnet, weisungsfrei, Freistellung in 

erforderlichi.:m Umfang, keine ße­
nachreiligung (4.1 ). 

Unmirrelbares Vortragsrecht bei 

Dienstsrellenlcirung, rcchrzcirige 

und umfassende Uncerrichrung. 

frühzeitige Vorlage erforderlicher 

Unterlagen und Beteiligung insbe­

sondere an Personalangelegenheiten 
(nur :i.uf Antrag der Betroffenen). 

Personalakteneinsichtsrechr nur mit 

Zustimmung der Berrofft'nen (4 .. 3). 

Beanstandungsrechr gegenüber 

Dienststellenlcirung, aber: Dicnststcl­

l<:nleirnng hat Enrschcidungsrcchr 
(4A) 

Bericht der Staatsregierung :in den 

Landtag alle .l Jahre 13.9). 

Nach Möglichkeit familienfreund­

lichc Arheirszciren (§ 10). Bei Beur­

laubung aus famili~ürn Gründen mll 

Kontakt 1.ur Dienststelle durch \'er­

tretungen und Forrbildung crhalrcn 

bleiben. (§ 1 1 ). 

l11fÜrn1,niu11'.'.>pOid11 i.ibc:r indiviJucl­

le Nachteile, keine herufliche ßc­
n:i.chteiligung, auch nicht in gehohl'­

ncn Posirionen. Nach befristeter 

l"dlzeit Rückkehr rnr \'ollz.eit. bei 

unbefristeter bcvorrngtc Berücksi...:h­

tigung bei Neubc<ict,ung ,·on \'ol!-

1.cir:i.rbcirsplarzen. ( 1cringfügigc lk­
schäfrigung.sn-rlültni,;;,;;t' werden 

nicht begründet(§ 10). 

1 

Ist ah Dienstpflichtvt:rlet7ung 1u 

ahnden (§ 121. 

Cew:ih!tc: Fraucnvcrrrererin mir l.it1..'l1-

vcnrcrerin in allen Dicmt.stdlcn mit 

Ausnahme der Hoch„chulen. für 'i 

Jahre. Freistellung cmsprn:hcn<l 

dem ßed.crf (§ 16). 

Rechucirigte Bett:iligung ;.rn allt:n 

person<:llen .\ta(\11;1hmen, Bc­

ansrandung.srechr bt:i eigener und 

übcrgcordnetc:r Dit'm1s1clle (~rnf­

schiehcndes \'em) (§§ 1- unJ 1 ~). 

Sen.lt berichtet Ahgeordnerenh.1u" 

alle 2 Jahre ühcr die Erfolge de~ 
Cc.sctn'" (§ l lJ). 

Regelung von Grcmienbt:sct1.ung ().) ( ~...-,chlcdusp.irir:ui.,cht· Crcm1enbl"­

sn1.ung (§ J "); Erfolge und Mif~1.:r­

folgc hei der Erfüllung von Fr,1ucn­

fordcrpl:inen flid\1..·11 in Jie diemt­

[id1e Beurteilung der hihrunpkr:iftc 

ein (§ 5). 

F raucnforderung durch Aufrr;1gsvcr­

gahc (!\1ehrpreissrafl-C'I) u . .sraarl. 

Ll."istungsgewährung (§§ 15, 14). 

-
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Brandenburg Bremen Hamburg Hessen 

III. A rbeirsbedingungen 

/. Familiengerecl,u Im Rahmen gesetzlicher Moglichke,- Vorübergehende Zeirrcduz1erung Recht auf Beurlaubung, Teilzeit und Angebot familicnfreundlicher Ar-
Arbertsu1t und ren sind auf begründten Anrrag geän- möglich. Bei Beurlaubung aus fami- anschließende Rückkehr zur Vollzeit beicszeit f. alle Beschäftigten, soweit 
Beurlaubung dem: täglichte und wöchentliche Ar- liären Gründen soll Konrakt zur auch für Angestellte, Konrakr zur keine dringenden dienst!. Belange 

beirszeiten einzuräumen (§ 19). Be- Oiensrsrelle durch Verrrerungen und Diensrsrelle soll durch Vertretungen entgegenstehen, Information über in-
urlaubung steht Beförderung nicht Forrbildung erhalten bleiben, Wie- und Forrbildung erhalten bleiben dividuclle Nachteile; bei Beurlau-

entgegen. Fortbildungs- und Vertre- dereinstieg ist zu erleichrern. Keine (§§ 12,U). bung Kontakt zur Dienstscelle durch 
tungsangebote (§ J 7). Benachteiligung(§ 4 (3)). Vertremngen und Fortbildung, 

Pflicht der Dienstsrellen zu personcl-

lem Ausgleich auch bei nachgeburtli-
ehern Mutterschutz(§ 12). Bevor-

zugre ßeser1.ung von Vollzeitstellen 
bei Ausscheiden bzw. T eilzeir aus fo-
miliären Gründen(§ 10). 

2. Teiluir Gleiche berufliche Chancen wie bei Vorübergehende Teilzeitbeschäfti- Darf nicht zu beruflichen Nachtei- Darf nicht zu beruflichen Nachtei-
Vollzeit. Auch Leirnngsaufgaben reil- gung ist (auch bei Leicungsposicio- Jen führen, auch in gehobenen Posi- len führen, auch Leicungsaufgaben 
bar. Bei befristeter Teilzeitbeschäfri- nen) zu ermöglichen, dem Wunsch tionen möglich (§ 12). reilbar. keine Begründung geringfi.i-
gung Anspruch auf Rückkehr rnr nach Wiederaufstockung ist mög- giger Beschäfrigungsverhälrnisse 
Vollzeitbeschäftigung(§ 181. liehst zu entsprechen (§ 8). (§ 13). 

J. Sexuelle Bel.iistigung - - - Definition. Ist als Dienstvergehen zu 
ahnden sowie Pflicht zur Vorbcu-
gung (§ 15). 

IV. Kontrolle 

/. Frauenbeau/im,f.lt' 

a) Wahl, Besu/1111,g und Bei Diemt\tdlcn > 20 Beschäftigten 1 n allen Diensrsccllen mir Personal- Diensts(ellen können Frauenbeauf- Bestellte Frauenbeauftragte mir Stell-
dienstliche Stellung erfolgt die ßt:~cellung der Fraucnbe- rar gewählre Frauenveruererin mir tragre beStellen (§ 14). verrreterin in Dienststellen mit > 20 

auftragrcn u. ihrer Srell\'ertrerenn Srell\'ertreterin für 4 Jahre. Kosten Beschäftigren, für 6 Jahre, FreiStcl-
durch die Dienscstellenleirung nach trägt Dienststelle, Freistellung enr- lung ab 200 Beschäftigten zur Hälf-
mehrheitlichem \'orschlag der weih- sprechend dem Bedarf, Kündigungs- ce, ab 500 voll, weisungsfrei, ßenach-
liehen Bcdien'itcten für 4 Jahre. und Starusschutz wie Personalrat teiligungsverbor (§§ 16, 1 - und 20). 
Diemr<,rellcnlciwng nichr an Vor- (§§ 11, 12. 14 und 15). 

schläge gebunden. Bei Dienststellen 
mir < 20 Bcst.:häfogten ist d. hauen-

beauftragte der nächsthöheren 
Oienmrelle zuStändig (§ 20). Wei-
sungsfrei (§ 21 ). Keine Benach-

1---
teiligung (§ 24). 

b) Aufgaben und Rer/,re U nrersri.irzt Dienststelle bei personcl- Beteiligung an personellen Maßnah- Frauenbeauftragte erhalten spezifi- Beteiligung an Aufstellung/Ände-
len, sozialen und organisatorischen men, aufschiebendes Vero bei über- sehe Fortbildung (§ 1 1 (6)). rung des Frauenförderplanes, Beteili-
~iaßnahmcn. Bei nicht rechr,eitigcr geordneter Oienstsrelle (§ 13). gung an allen sozialen, organisarori-
Beteiligung isr Maßnahme auszuset- sehen und personellen Maßnahmen, 
zen und Beteiligung nachzuholen. Akreneinsichtsrecht; bei nichr reche-
Akceneinsichtsrechr. Recht auf Teil- zeiriger Beteiligung Ausserrnng der 
nahme an Besprechungen der geplanten Maßnahme. Teilnahme 
Diensrsrellenleirung und der Dienst- an Besprechungen nach Personalver-
stellenlcirung mit Personalrat. trerungsgeserz, Sprechstunden, Jah-
Sprechc;runden. Jahresversammlung resversammlung d. weibl. Beschäftig-
der weiblichen Beschäftigren (§ 22). ten (§ 18). Widerspruchsrecht bei ei-
Widerc;pruchsrechr mir aufschieben- gener und übergeordneler Dienststcl-
der Wirkung. Wird Widerspruchs-

' 
le (aufschiebendes Veto) (§ 19). 

rechr nicht abgeholfen, enrscheider 

nächsthöhere Oiensrstelle (§ 23). 

]. Berichte Landesregierung berichtet im Land- Alle 2 Jahre Senatsbericht mit eigen- Senat legr Bürgerschaft im AbStand Bericht der Landesregierung an den 
rag alle 2 Jahre über Durchführung ständiger Stellungnahme der Zentral- von 3 Jahren Erfahrungsbericht über Landtag alle 4 Jahre (§ 6 (-)). 
des Geserze.c;. Im kommunalen Be- Stelle für die Gleichstellung(§ 16). Umsetzung des Gesetzes vor (§ 15). 
reich berichtet Landrat gegenüber 
KreiStag (§ 26). 

l 'OIHltgrr Regelung ubcr G remienbesetzung Ceschlechtsparitätische Gremienbe- Ccschlcchrsparirärische Gremien-
(§ 12) und gcschlcchtSneutrale Spra- setzung (§ 5); Erfolge und Mißerfol- beset7.ung (§ 14). 
ehe(§ 13). ge bei der Umsetwng dieses Geset-

zes fließen in die dienstliche Beurtei-
lung der Fühmngskräfre ein(§ 17). 

V. Frauenförderung in der Auftragsvergabe oberhalb von - - -
Privarwirtschaft 10.000 DM bevorrngr an Anbieter 

mit Gleichc;rellungsmaßnahmen 

(§ 14 (1 )). Näheres regelt 
Rechtsverordnung(§ 14 (2)). Bei 
Gew;ihrung von freiwilligen 

Leistungen ,m Arbeitgeber soll 

1 1 

Förderung \'Oll Frauen 
berücksich11gt werden(§ 15). 
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Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz 

III. Arbeitsbedingungen 

/. Familiengerechte Im Bedarfsfall sind im Rahmen Bei Familienpflichten Aexible Ge- Soweit mir Aufgabengebiet vercin-

Arbeitszeit und bestehender Regelungen sowohl sralcung der täglichen und wöchen- bar, sind organisatorische Voraus-

Beurl.aubung bereits Beschäftigten als auch Neuein- tlichen Arbeitszeit, soweit Aufgaben- serwngen f. TZ zu schaffen (3.2 

gesrellen täglich und wöchentlich erfüllung dies zuläßt(§§ 13, 14). FFK). Unter Beachtung dienstlicher 

geändene Arbeitszeiten einzuräumen Bei Beurlaubung Hinweis auf versor- Belange Aexible Gestaltung d. Ar-

(§ 7 (1)). Aus familiären Gründen gungsrechdiche Konsequenzen, An- beitszeit (3.4 FFK). Während Mut-

Beurlaubten ist die Teilnahme an gebor von Urlaubs- und Krankheits- rerschutz soll, bei Erziehungsurlaub 

Weirerbildungsveransralrungen zu verrremngen und Aushilfstätigkeiten muß personeller Ausgleich geschaf-
ermöglichen(§ 8). (§ 15). fen werden (2. u. 3.5 FFK) 

2. Teilzeit Auch Leitungspositionen sind teil- Dienststellen sorgen für ausreichen- Gleiche Entwicklungs- u. fortbil-

bar. Auf die sozialversicherungs-, be- des Teilzeitangebor, auch bei Lei- dungschancen wie Yollzeirbeschäfrig-
amten- und rarifrechdichen Konse- tungsaufgaben (§ 15). Ohne zwin- te. Keine nachteilige Auswirkung auf 

quenzen isr hinzuweisen. Bevorzugte gende Gründe keine Begründung ge- dienstliche Beurteilung (3.1 FFK). 
Berücksichtigung bei Beserzung von ringfugiger Beschäfrigungsverhälrnis- Entwicklung v. Modellen f. zukünfri-
Vollarbeitsstellen(§ 7). se. Grundsäalich ist personeller Aus- ge Personalplanung (3.3 FFK). 

gleich, auch während des Mmter-
schuues, vorzusehen (§ 15 (4)). 

3 Sexuelle Beliisrig1111g Gilt als Dienstvergehen(§ 9). Umfängliche Regelung in§ 11. Geregelt in einzelnen Diensranwei-

Wird als Verletzung arbei1sverrragli- sungen, z.B. Köln 1.10.1993. 
eher oder diensrrechdicher Pflichten 

geahndet. 

IV. Kontrolle 

/. Fmuenbeau/irafle 

a) Wahl. Bestefbmg rmd In jeder Diensrsrclle, in der Personal- Achtung:§§ I 8-22 NGG gelten Es gibt in fast jeder Landesbehörde 
dienstl!iche Stellung verrretung zu wählen ist. werden nicht für Kommunalverwaltungen Gleichstellungsbeauftragte auf der 

Gleichstellungsbeauftragre und Stell- und Hochschulen, jedoch vergleich- Rechrshasis von Geschäfts- u. Ver-
vercreterin von den weiblichen Be- bare Regelungen in § Sa ieders. fahrensordnung. 

diensteten gewählt entsprechend den Gemeindeverordnung/§ 4a Nie- Stams einer Referatsleirerin, ange-

Regeln der Wahl nach Personalver- ders. Landkreisordnung und §§ 99- messene Ausstarrung. 1 n Kommu-
trerungs- bzw. Richterrarsgeserz 102 Nieders. Hochschulgesetz. nen ab 10.000 Einwohnerinnen u. 
(§ I !). Einwohnern Pflicht gem. GO. 

Jede Diensmelle bestellt 
Frauenbeauftragte und Vertreterin 
nach Anhörung der weiblichen 

Beschäftigten für 4 Jahre(§ 18). 
Direkt der Dienststellenleirung 
unterstellt. Freistellung ab 200 

Beschäftigten zur Hälfte, ab 600 

Beschäftigten zu 3 Viertel, ab I 000 
Beschäftigten voll. Verbot der 
Behinderung und Benachteiligung 
(§ 19). 

b) Aufgabrn und Rechte Ist an personellen, sozialen und orga- Rechtzeitige Beteiligung an personel- Einzelregelungen, die generell enthal-
nisarorischen MaRnahmen zu beteili- len, sozialen und organisatorischen ten: Federführung bei Erarbeitung 

gen. Beteiligung an Erstellung von Maßnahmen. Akteneinsichtsrechr des Frauenförderungskonzepts, Hin-
Gleichsrellungsförderplänen. Ist von (§ 20). Beanstandungsrechr. Im Fall wirken auf Einhalmng des verfas-

Diensrsrellenleicung über für sie rele- einer Beanstandung entscheidet die sungsrechtlichen Gebots d. Gleichbe-
vante Angelegenheiten zu unrerrich- Dienststelle neu(§ 21). Weisungs- rechrigung. Frühzeitige u. fordaufen-

ten. Schweigepnicht (§ I 2). Keine frei. Recht auf de Beteiligung. Vorrragsrecht m. auf-
' Freistellung. Versäumnis von dienstsrellenübergreifende schiebender Wirkung, Teilnahme an 

Arbeits- Zusammenarbeit mir anderen Besprechungen. 
zeit durch die Aufgaben als Gleich- Frauenbeauftragten und dem Frau- Beteiligung an personalpolitischen 

srellungsbeaufcragte hat keine Min- enminisrerium (§ 22). Entscheidungen auf der Basis des 

derung der Dienstbezüge zur Folge § 30 GGO. Faehpolit. Mitwirkung 
(§ I 3). Beanstandet die Gleichstel- in Ministerien. 

lungsbeaufrragre eine Maßnahme, 
entscheidet die Dienststellenleirung 
erneut (§ I 4). 

2. Berichte Landesregierung berichtet dem Veröffentlichung eines Erfolgsbe- Gleichstellungsminsirerium berichtet 

Land- richrs innerhalb jeder Dienststelle, Landesregierung alle 3 Jahre 

tag alle 2 Jahre(§ 15). Bericht der Landesregierung gegen- (8. FFK). 
über dem Landtag alle 3 Jahre 
(§ 24) 

3 Sonstiges Sollregelung zur paritätischen Beser- Gremienregelung in § 12. 

zung von Gremien(§ 10) 

V. Frauenförderung in der - - -
Privatwirtschaft 

Zusammensteltung des Hessischen Ministeriums für Frauen, Arbeit und Sozialordnung; Stand: Oktober 1994 
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung). 
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Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein 

III. Arbeitsbedi ne:ungen 

/. Familiengerechte Im Rahmen gesetzlicher Regelungen Flexible Gestaltung der Arbeirszeit Aus familiären Gründen Beurlaub-
Arbeitszeit und und diensclicher Möglichkeüen sind und Teilzeitbeschäftigung zwecks cen sind Vertretungen anzubieten. 
/3eurlnubung geänderte tägliche und wöchencliche Vereinbarkeit von Beruf und Fami- Bei Rückkehrwunsch bevorrngre Be-

Arbei'5zeiten möglich (§ 10). Dienst- lie. Leirnngsaufgaben stehen dem rücksichrigung bei Besetzung von 
stelle ha, Beurlaubten Verbindung nicht entgegen. Beurlaubten sind Teilzeit- oder Vollzeitstellen (§ 12). 
zum Beruf durch Fortbildungs- und Fort- und Weiterbildungsmaßnah-

Verrrerungsangebore zu ermögli- men und Vercrerungen anzubieten. 
chen. Beurlaubten isr bei Rückkehr- Kosten sind zu erstarren. Wiederauf-
wunsch angemessener Teilzeit- oder nahme der Tätigkeit nach Beurlau-
Vollzeirarbeitsplatz anzubieten bung ist durch Teilzeitbeschäftigung 
(§ 12). zu fordern(§ 9, § 8). 

2. Teilzeit Keine nachteilige Auswirkung aufbe- Teilzeitstellen sind zu schaffen. An- Grundsärzliche Möglichkeit zu Teil-
rufliches Fortkommen und dienstli- trägen auf Teilzeitbeschäftigung ist zeirbeschäfrigung mir mind. 50%. 
ehe Beurteilung. Unrerschiedliche zu entsprechen. Teilzeirbeschäfrigte Verpflichwng d. Dienststelle zu per-
Behandlung gegenüber Vollzeitkräf- sind bei Beserzung von Vollzeirsrel- sonellem Ausgleich. Reststellen sind 
ten nur, wenn sachlich gerechrfercigr len zu bevorzugen (§ 8). Gleiche zusammenfaßbar. Geringfügige Be-
(§ 13). Keine Begründung geringfü- Aufstiegschancen wie Vollzeirbe- schäfrigungsverhälmisse sind nicht 
giger Beschäfrigungsverhälmisse auf schäftigte (§ 5 (2)). zu begründen. Benachreiligungsver-
Dauer (§ 1 1 ). bot. Vorrangige Berücksichtigung 

von T eilzeirbeschäfrigren bei Neu-
besetzune von Vollzeitstellen (§ 11 ). 

3. Sexuelle Beliisrigung Muß von Dienststelle als Diensrver- Frauenbeauftragte nimmt Beschwer- Ist arbeirs- bzw. diensrrechrlich zu 
gehen geahndet werden. Pflicht zur den über sexuelle Belästigung enrge- ahnden(§ 14). 
Prävention(§ 16). gen und leitet diese bei Einversränd-

nis der Betroffenen der Behördenlei-
tung zu(§ 15 (1 1), § 16 (3)). 

IV. Kontrolle 

/. Frar1enbeau{tra!{te 

a) Wahl, Bestellung und In jeder Dienststelle mir mehr als l 0 Bei > 300 Beschäftigten ist in ober- In Dienststellen mir mind. 5 Be-
dienstliche Stellung Frauen isr Frauenbeauftragte mit sten Landesbehörden eine hauptamt- schäftigren zu bestellen. Soll keiner 

Srellvercreterin auf Vorschlag der liehe Gleichsrellungsbcaufrragte oder Personalvertretung angehören. Un-
weiblichen Beschäftigten für 4 Jahre ein -beauftragter zu bestellen (§ 14 mittelbar der Dienscstellenleirung 
zu besrellen (§ 18). Unmittelbar der (I )). Kann in einer obersten Landes- unterstellt. Freistellung enrspre-

Dienstsrellenleitung zugeordnet. behörde keine Gleichstellungs- chend dem Bedarf(§ 16). 

Weisungsfrei. Freistellung soweir er- beauftragte besrellr werden, können 
forderlich. Keine Behinderung oder mehrere Bereiche zusammengefaßt 

Benachteiligung(§ 19). werden(§ 14 (2)). Als Stabsstellen 

direkt der Behördenleirung unter-
stellt (§ 15 ( 1 )). Bei Dienststellen 
mit > 5 weibl. Beschäfrigren wird 
ein(e) ehrenamdiche(r) Gleichstel-

lungsbeauftragte(r) von den Frauen 
f. 4 Jahre gewähk (§ 17 ( 1 )). Die eh-

renamtlichen Frauenbeauftragren ar-
beiten d. hauptamtlichen zu (§ 18 (2)). 

b) Aufgaben und Rechte Verschwiegenheirspflicht (§ 19). Mitwirkung an der Umsetzung die- ist in Angelegenheiten mir Auswir-
Überwacht Vollzug dieses Gesetzes. ses Gesetzes und Erstellung von kung auf Gleichstellung, insbes. Per-
ist frühzeitig zu beteiligen, insbes. an Frauenförderplänen (§§ 15, 16, 20 sonalangelegenheiren, rechtzeitig zu 
sozialen, organisatorischen und Per- (2)). Nur die hauptamtlichen Frau._ beteiligen. Akreneinsichtsrecht. 
sonalangelegenheiten (§ 20). Perso- enbeaufrragten in den obersten Lan- Recht auf Teilnahme an Sirzungen. 

nalak.reneinsichr nur mit Zustim- desbehörden haben (Personal-) Stimmberechrigr bei Personalem-
mung der Betroffenen, Recht auf Akreneinsichrsrecht und dürfen an scheidungen außer, wenn die Zusam-
Teilnahme an Personalverrrerungs- Vorstellungsgesprächen ceilnhemen menserwng des personalenrscheidcn-
sitzungen (§ 21 ). Beanstandungs- (§ 15). Die Gleichstellungsbeauftrag- den Gremiums per Geserz geregelt 
recht gegenüber Dienstsrellenleirung ren in den Regierungspräsidien ste- ist. Muß über Beschäfrigtenstruktur 
mir aufschiebender Wirkung. hen den kommunalen Frauenbeauf- fortlaufend unrerrichrcr werden. Ist 
Nächsthöhere Dienstsrellc kann im rragten zur Beratung zur Verfügung fachlich weisungsfrei. Kein Dienst-
Konfliktfall um rechtliche Stellung- (§ 16 (4)). weg. Widerspruchsrecht. Bei Nicht-
nahme gebeten werden(§ 22). einigung enrscheider übergeordnete 

Behörde. An oberster Landesbehör-
de darf Maßnahme nur im Ein ver-
nehmen von Diensrsrellenleirung 
und Frauenministerin weirer verfolgr 
werden (§§ 15-20). 

2. Berichte Staarsregierung legt dem Landtag alle - -
4 Jahre Erfahrungsbericht vor(§ 17). 

3. Sonstiges Geschlechrsspezifische Gremienbe- Auch ein Mann kann Gleichsrel- „HänekJausel": Maßnahmen zur 
serzung (§ 15). lungsbeaufrragter sein(§ 14). lnre- Gleichstellung(§§ 3-5) gelten nicht, 

grierres Gremiengeserz (§ 10). wenn „unzumutbare Härte" für Mir-
bewerber (§ 6). Regelungen zur Grc-
mienbeserzung (§ 13). 

V. Frauenfördemng in der - - -
Privatwirtschaft 
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